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NEUE DÜNGEVERORDNUNG

Aufzeichnungspflichten auch 
für kleinere Weinbaubetriebe
Seit 2. Juni 2017 gilt die neue Düngeverordnung. Unter der etwas sperrigen Überschrift „Verordnung zur 
Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen“ finden sich allerdings auch etliche Vorgaben, die 
schon bisher Gültigkeit hatten. Dr. Dietmar Rupp und Dr. Monika Riedel haben die wichtigsten Neuerun-
gen für Sie zusammengetragen.

Schon seither war der 
Düngebedarf zu ermit-
teln und einige Betriebe 

mussten einen Nährstoffver-
gleich erstellen. Nun ist nicht 
nur der Düngebedarf vor dem 
Aufbringen wesentlicher 
Nährstoffmengen festzustel-
len, sondern auch das Verfah-
ren und Ergebnis der Bedarfs-
ermittlung aufzuzeichnen. 

Aufzeichnungen und Nähr-
stoffvergleiche (Bilanzierung 
der Zu- und Abfuhr für Stick-
stoff und Phosphat) sind jetzt 
mit wenigen Ausnahmen be-
reits für Betriebe mit über 
zwei Hektar Weinbau (bisher 
10 ha) erforderlich. Zukünftig 
sind geringere Überschüsse in 
der Stickstoff- und Phosphat-
bilanz zulässig.

Düngung nur  
nach Bedarf

Wie alle Kulturpflanzen brau-
chen auch Reben eine ausrei-
chende Mineralstoffversor-
gung, um den nötigen Wuchs 
und die Erzeugung hochwerti-
ger Trauben zu gewährleisten. 
Andererseits sind gerade die 
wichtigen Nährstoffe Stick-
stoff und Phosphor nicht un-
problematisch. 

Stickstoff kann als leicht lös-
liches Nitrat ins Grundwasser 
gelangen und Phosphat kann 
die Qualität von Oberflächen-
gewässern beeinflussen. Da-

her hat die Düngeverordnung 
(DüV) das Ziel, die gute fach-
liche Praxis bei der Düngung 
von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen (Acker-, 
Wein-, Obst-, Hopfen- und 
Gartenbau, Grünland, Baum-
schulen) zu regeln. 

Aufbringungszeit und 
-menge sind so zu wählen, 
dass Nährstoffe den Pflanzen 
zeitgerecht in einer dem Nähr-
stoffbedarf der Pflanzen ent-
sprechenden Menge zur Ver-
fügung stehen und Einträge in 
oberirdische Gewässer und 
das Grundwasser vermieden 
werden. Dabei sind Standort-
bedingungen zu berücksichti-
gen, die sich auf die zu erwar-
tende Nährstofflieferung aus-
wirken, zum Beispiel Humus-
gehalt, Bodenart und Witte-
rung. 

Das Aufbringen von Dünge-
mitteln sowie Bodenhilfsstof-
fen, Kultursubstraten oder 
Pflanzenhilfsmitteln darf nur 
erfolgen, wenn dem Betriebs-
inhaber vor dem Aufbringen 
ihre Gehalte an Gesamtstick-
stoff, verfügbarem Stickstoff 
oder Ammoniumstickstoff 
und Gesamtphosphat bekannt 
sind. Dies gilt auch für Wirt-
schaftsdünger, wie beispiels-
weise Trester und Stallmist. 

Vor dem Aufbringen we-
sentlicher Nährstoffmengen 
(mehr als 50 kg Gesamtstick-
stoff oder 30 kg P2O5 je Hektar 

und Jahr) ist der Düngebedarf 
unter Berücksichtigung der im 
Boden verfügbaren Nährstoff-
mengen festzustellen und zu 
dokumentieren.

Wenn geplant ist, mehr als 
50 kg Gesamtstickstoff je Hek-
tar und Jahr zu düngen, ist für 
jeden Schlag oder jede Bewirt-
schaftungseinheit für den 
Zeitpunkt der Düngung der 
Stickstoffdüngebedarf und die 
im Boden verfügbare Stick-
stoffmenge zu ermitteln. Wie 
bisher können dazu verschie-
dene Verfahren verwendet 
werden:

 Æ Berechnungs- und Schätz-
verfahren, die auf fachspezifi-
schen Erkenntnissen beruhen.

 Æ Untersuchung repräsenta-
tiver Bodenproben (zum Bei-
spiel mittels Nmin- oder EUF-
Methode).

 Æ Übernahme der Ergebnisse 
von vergleichbaren Standor-
ten (siehe Nitratinformations-

Die neue Düngeverordnung ist 
in Kraft. Nun müssen auch Be-
triebe mit über zwei Hektar 
Weinbau (bisher zehn Hektar) in 
der Regel einen Nährstoffver-
gleich erstellen. Zudem wurden 
die Überschussgrenzen bei der 
Stickstoff- und Phosphatbilanz 
heruntergesetzt. Und auch bei 
der Ausbringung der Düngemit-
tel wurden die Auflagen ver-
schärft.
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ten: Auf Schlägen, bei denen 
der ermittelte Phosphatge-
halt nach der CAL-Me-
thode 20 mg P2O5/100 g 
Boden oder nach dem EUF-

Verfahren 3,6 mg Phos-
phor/100 g Boden überschrei-
tet, dürfen trotz guter Versor-
gung phosphathaltige Dünge-
mittel noch höchstens bis in 
Höhe der voraussichtlichen P-
Abfuhr ausgebracht werden. 

Dabei kann die voraussicht-
liche Phosphatabfuhr für ei-
nen Zeitraum von höchstens 
drei Jahren zu Grunde gelegt 
werden. Beispielsweise ist bei 
einem Traubenertrag von 
10 t/ha mit einer Abfuhr von 
10 kg Phosphat (in drei Jahren 
mit 30 kg Phosphat/ha) zu 
rechnen. In Weingütern, in 
denen der Traubentrester im 
Betrieb bleibt, ist die Phosphat-
abfuhr noch geringer. 

Viele Rebböden sind so gut 
mit Phosphat versorgt, dass 
für Jahre oder Jahrzehnte 
kein Düngebedarf für Phos-
phat besteht. Die in Baden-
Württemberg geltenden Ge-
haltsklassen für Phosphat und 
Düngeempfehlungen für 
Weinbau werden derzeit über-
arbeitet. Auch diese Änderun-
gen werden rechtzeitig vor der 
Düngesaison 2018 bekannt 
gegeben.

Wer muss was  
aufschreiben?

Was die Dokumentations-
pflichten betrifft, so sind ei-
nige der schon länger bekann-
ten Vorgaben konkretisiert 
worden. Betriebsinhaber ha-
ben Folgendes aufzuzeichnen: 
Vor dem Aufbringen wesentli-

cher Nährstoffmengen (mehr 
als 50 kg Gesamtstickstoff 
oder 30 kg Phosphat je Hektar 
und Jahr):

 Æ Verfahren und Ergebnis der 
Düngebedarfsermittlung für 
N und P,

 Æ Nährstoffgehalte der Dün-
gemittel (inklusive Wirt-
schaftsdünger, Kompost und 
ähnliches), insbesondere Ge-
samtstickstoff, verfügbarer 
Stickstoff oder Ammonium-
stickstoff und Gesamtphos-
phat – einschließlich der zu 
ihrer Ermittlung angewende-
ten Verfahren,

 Æ die ermittelten im Boden 
verfügbaren Nährstoffmen-
gen einschließlich der zu ihrer 
Ermittlung angewendeten 
Verfahren (gilt für Phosphat 
nicht für Schläge kleiner 1 ha).

Außerdem sind bis zum 31. 
März des auf das jeweils abge-
laufene Düngejahr folgenden 
Kalenderjahres Ausgangsda-
ten und Ergebnisse der Nähr-
stoffvergleiche aufzuzeich-
nen. Die Aufzeichnungen 
müssen sieben Jahre nach Ab-
lauf des Düngejahres aufbe-
wahrt werden und sind der 
zuständigen Stelle auf Verlan-
gen vorzulegen. 

Nährstoffvergleiche für 
Stickstoff und Phosphat sind 
für das abgelaufene Dünge-
jahr als Vergleich von Zu- und 
Abfuhr für die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche insge-
samt (Betriebsbilanz) oder 
zusammengefasste Schlagbi-
lanz (auf der Basis der einzel-
nen Schläge oder Bewirtschaf-
tungseinheiten) zu erstellen 
und in einem jährlich fortzu-
schreibenden mehrjährigen 
Nährstoffvergleich zusam-
menzufassen. 

Kontrollwerte  
beachten

Die N-Zufuhr abzüglich -ab-
fuhr im Durchschnitt der ver-
gangenen drei Düngejahre er-
gibt den Kontrollwert für 
Stickstoff, gleiches gilt für 

Phosphat im Durchschnitt der 
vergangenen sechs Dünge-
jahre. Die Kontrollwerte sol-
len möglichst niedrig sein. 

Der Betriebsinhaber hat si-
cherzustellen, dass der Kont-
rollwert für Stickstoff im Mit-
tel der drei vergangenen Dün-
gejahre 50 kg N/ha/Jahr in 
den 2018, 2019, 2020 und 
später begonnenen Düngejah-
ren (zuvor 60 kg N/ha/Jahr) 
nicht überschreitet. Für Phos-
phat darf der Kontrollwert als 
Mittel aus den sechs vergange-
nen Düngejahren 10 kg P2O5 je 
Hektar und Jahr in den 2018 
und später begonnenen Dün-
gejahren (zuvor 20 kg P2O5/
ha/Jahr) nicht überschreiten. 
Wenn die nach Landesrecht 
zuständige Stelle eine Über-
schreitung der Kontrollwerte 
feststellt, muss der Betriebs-
leiter an einer Düngeberatung 
teilnehmen.

Nährstoffe dürfen nur 
auf die Zielfläche

Auf überschwemmte, gefro-
rene oder schneebedeckte Bö-
den dürfen keine N- und P-
haltigen Düngemittel, Boden-

Gute fachliche Praxis bedeutet 
Düngung nur nach Bedarf und 
zum richtigen Termin. Zu 
späte Stickstoffgaben sind 
nachteilig. Für magere Ecken 
reicht die Streuwanne.

dienst oder Ergebnisse von 
EUF-Untersuchungen).

Die verschiedenen Verfah-
ren zur Ermittlung des Stick-
stoffdüngebedarfs werden 
rechtzeitig vor der Düngesai-
son 2018 in Fachzeitschriften 
genauer beschrieben. Sicher 
gibt es im Winterhalbjahr 
2017/2018 auch viele Gele-
genheiten, um in Versamm-
lungen und bei Vorträgen die 
Änderungen und Einzelheiten 
der Düngeverordnung zu er-
läutern.

Einschränkung bei 
Phosphat 

Vor einer Düngung von mehr 
als 30 kg Phosphat je Hektar 
und Jahr ist bei jedem Schlag 
ab 1 ha durch eine Bodenun-
tersuchung, welche mindes-
tens alle sechs Jahre durchzu-
führen ist, die im Boden ver-
fügbare Phosphatmenge zu 
ermitteln. Ein Schlag im Sinne 
der Düngeverordnung ist 
„eine einheitlich bewirtschaf-
tete, räumlich zusammenhän-
gende und mit der gleichen 
Pflanzenart oder mit Pflan-
zenarten mit vergleichbaren 
Nährstoffansprüchen bewach-
sene oder zur Bestellung vor-
gesehene Fläche“. 

Eine deutliche Veränderung 
gegenüber der alten Dünge-
verordnung enthält die Be-
wertung von Phosphatgehal-
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hilfsstoffe, Kultursubstrate 
und Pflanzenhilfsmittel aufge-
bracht werden. Eine Aus-
nahme bei gefrorenem Boden 
gibt es nur dann, wenn der 
Boden am Tag des Aufbringens 
auftaut, ein Abschwemmen 
nicht zu befürchten ist, der Bo-
den begrünt ist und anderen-
falls die Gefahr von Bodenver-
dichtungen bestehen würde. 

P-arme Kalkdünger mit we-
niger als zwei Prozent Phos-
phat dürfen auf gefrorenen 
Boden aufgebracht werden, 
wenn kein Abschwemmen in 
oberirdische Gewässer oder 
auf benachbarte Flächen zu 
befürchten ist. 

Zwischen der Böschungs-
oberkante der Gewässer und 
dem Rand der durch die 
Streubreite bestimmten Auf-
bringungsfläche ist nach der 
Düngeverordnung ein Ab-
stand von mindestens vier Me-
tern einzuhalten. Der erfor-
derliche Abstand reduziert 
sich auf mindestens einen Me-
ter, wenn für das Aufbringen 
Geräte wie etwa ein Kasten-
streuer verwendet werden, 

bei denen die Streubreite der 
Arbeitsbreite entspricht oder 
die über eine Grenzstreuein-
richtung verfügen. 

Innerhalb eines Abstands 
von einem Meter zur Bö-
schungsoberkante eines Ge-
wässers ist das Aufbringen der 
oben genannten Stoffe verbo-
ten. In Baden-Württemberg 
gelten zudem die Regelungen 
im Landeswassergesetz, wo-
nach im Gewässerrandstrei-
fen in einem Bereich von fünf 
Metern der Einsatz von Dün-
gemitteln verboten ist.

Bei Hanglagen, die inner-
halb eines Abstands von 20 m 
zur Böschungsoberkante ei-
nes oberirdischen Gewässers 
eine Neigung von durch-
schnittlich mindestens zehn 
Prozent aufweisen, ist nach 
der DüV ein Abstand von fünf 
Metern zur Böschungsober-
kante einzuhalten. Diese Vor-
gabe ist für Rebflächen neu. 

Düngemittel, außer Wirt-
schaftsdünger, dürfen nur an-
gewendet werden, wenn sie 
einem durch die Düngemittel-
verordnung zugelassenen Typ 

entsprechen oder durch EU-
Recht zugelassen sind. Boden-
hilfsstoffe, Kultursubstrate und 
Pflanzenhilfsmittel müssen 
den Vorgaben der Düngemit-
telverordnung entsprechen. 

Anwendungs-
beschränkungen

Harnstoff als Düngemittel 
darf ab dem 1. Februar 2020 
nur noch aufgebracht werden, 
wenn ihm ein Ureasehemm-
stoff zugegeben ist oder er un-

verzüglich, jedoch spätestens 
innerhalb von vier Stunden 
nach der Aufbringung einge-
arbeitet wird. Die Anwendung 
von Produkten, zu deren Her-
stellung Kieselgur verwendet 
wurde, ist auf Flächen des bo-
dennahen Obstanbaus (zum 
Beispiel Erdbeeren), auf 
Grünland, im Gemüseanbau 
etc. verboten. 

Wer diese auf sonstigen 
landwirtschaftlichen Flächen 
aufbringt, hat sie sofort einzu-
arbeiten. Die Anwendung von 
trockenen Düngemitteln und 
ähnlichem, zu deren Herstel-
lung Kieselgur verwendet 
wurde, ist verboten. Geräte 
zum Aufbringen von Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten oder Pflan-
zenhilfsmitteln müssen den 
allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen. 

Verschärfte  
Vorschriften?

Mithilfe des jetzt neu aufge-
nommenen § 13 können die 
Landesregierungen bei Bedarf 
einige Vorgaben der Dünge-

verordnung verschärfen. So 
kann beispielsweise in Regio-
nen mit hohen Nitratgehalten 
im Grundwasser der Stick-
stoff-Kontrollwert für den 
Nährstoffvergleich von 50 kg 
N/ha/Jahr auf 40 kg N/ha/
Jahr gesenkt werden. Der be-
triebliche Bilanzüberschuss 
im Mittel von drei Jahren darf 
dann 40 kg N/ha und Jahr 
nicht überschreiten. Wie ge-
nau dann – und im Grunde 
generell – die Stickstoffdün-
gung austariert werden muss, 
zeigt sich daran, dass bei ei-
nem Traubenertrag von 10 t/
ha lediglich mit einer Abfuhr 
von 25 kg N/ha zu rechnen ist. 
Bei Weingütern, bei denen nur 
der Wein den Betrieb verlässt 
und die Traubentrester im Be-
trieb bleiben, ist die Stickstoff-
abfuhr noch geringer. 

Text: Dr. Monika Riedel und  
Dr. Dietmar Rupp
Bild: Dr. Dietmar Rupp (Streu-
wanne), shutterstock.de - He-
merocallis

Der Artikel enthält nur die wich-

tigsten Regelungen der Dünge-

verordnung aus Sicht des Wein-

baus. Rechtsverbindlich ist der 

ausführliche Text der Düngever-

ordnung. Dieser ist über die Inter-

netseite des Bundesanzeiger-Ver-

lages unter www.bgbl.de abruf-

bar.
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Nährstoffvergleich

Wer ist befreit?

Wie die Vorgängerversion nennt auch die neue Düngeverordnung 
Situationen, bei denen kein Nährstoffvergleich (und keine Auf-
zeichnung der Düngebedarfsermittlung) nötig ist. Nährstoffver-
gleiche sind nicht erforderlich für:

 Æ 1. Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 kg Gesamt-N / 
ha oder 30 kg P

2
0

5
 / ha und Jahr aufbringen (einschließlich orga-

nischer Düngung),
 Æ 2. Baumschul-, Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstflä-

chen, nicht im Ertrag stehende Dauerkulturen des Wein- und 
Obstbaus sowie Flächen, auf denen nur Zierpflanzen, Weih-
nachtsbäume oder schnellwüchsige Forstgehölze zur energeti-
schen Nutzung angebaut werden,

 Æ 3. Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bis 100 kg N/ha 
Stickstoffausscheidung und ohne zusätzliche N-Düngung, 

 Æ 4. Betriebe, die 
a) nach Abzug der unter Nr. 2 und 3 aufgeführten Flächen weniger 
als 15 ha bewirtschaften,
b) höchstens bis zu 2 ha Weinreben, Erdbeeren, Gemüse, oder 
Hopfen anbauen,
c) keine außerhalb des Betriebs anfallenden Wirtschaftsdünger 
oder Gärreste aus Biogasanlagen einsetzen und in denen jährlich 
höchstens 750 kg N aus „tierischem Wirtschaftsdünger“ anfällt.


